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﻿

Einleitung

A.	 Einführende Überlegungen

Die Zahl der Studienanfänger und Studienanfängerinnen1 an den Hochschulen in 
Deutschland ist seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts signifikant gestiegen. 
Während sich im Wintersemester 1950/51 noch 16.551 Studienanfänger immatri-
kulierten2, waren es bereits 265.048 Studienanfänger im Wintersemester 1990/913 
und 434.134 Studienanfänger im Wintersemester 2018/194. Es ist damit zu rech-
nen, dass der Andrang auf die deutschen Hochschulen auch in Zukunft nicht be-
deutend abnehmen wird5. 

Diese Entwicklung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass immer mehr Schü-
ler die allgemeine Hochschulreife oder die Fachhochschulreife erwerben6. Zudem 
können heute auch der Abschluss einer Berufsausbildung und eine anschließende 

1	 Zur Vereinfachung des Leseflusses wird im Folgenden bei allen Begriffen, die eine Personengrup-
pe umschreiben, ausschließlich die maskuline Form verwendet. Davon sollen nichtsdestoweni-
ger alle Geschlechter erfasst sein.

2	 Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, Bd. 1953, 
S.  71. Erfasst sind die Immatrikulationen der deutschen Studienanfänger an allen Hochschu-
len außer den Pädagogischen Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland, d. h. ohne die 
Hochschulen der DDR. Unter Studienanfängern werden diejenigen verstanden, die sich in ihrem 
ersten Hochschulsemester befinden. Die Zahl der Immatrikulationen ausländischer Studienan-
fänger ist unbekannt; diese dürfte jedoch nicht entscheidend ins Gewicht fallen, da insgesamt im 
Wintersemester 1950/51 lediglich 2.126 Ausländer an den deutschen Hochschulen eingeschrie-
ben waren.

3	 Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, Bd. 1991, 
S. 396. Erfasst sind die Immatrikulationen der deutschen und ausländischen Studienanfänger an 
allen deutschen Hochschulen außer den Pädagogischen Hochschulen. Unter Studienanfängern 
werden diejenigen verstanden, die sich in ihrem ersten Hochschulsemester befinden.

4	 Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, Bd. 2019, 
S. 103. Erfasst sind die Immatrikulationen der deutschen und ausländischen Studienanfänger an 
allen deutschen Hochschulen. Unter Studienanfängern werden diejenigen verstanden, die sich in 
ihrem ersten Hochschulsemester befinden.

5	 Nach einer Studie des CHE wird die Zahl der Studienanfänger bis 2050 zwar wellenförmig sin-
ken, jedoch stets eine Marke von 425.000 erreichen. Siehe hierzu: T. v. Stuckrad/C. Berthold/T. 
Neuvians, Auf dem Hochplateau der Studiennachfrage: Kein Tal in Sicht!, CHE Arbeitspapier 
Nr. 203, 2017, S. 9. 

6	 Erwarben im Jahre 1950 lediglich 28.746 Schüler die allgemeine Hochschulreife, waren es be-
reits 269.494  Schüler im Jahre  1991 und 345.812  Schüler im Jahre  2017. Vgl. hierzu: Statisti-
sches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, Bd. 1954, S. 88 f.; 
Bd. 1992, S. 416; Bd. 2019, S. 97.
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berufliche Tätigkeit zur Aufnahme eines Studiums qualifizieren7. Die schulische 
Hochschulreife ist insofern keine zwingende Voraussetzung mehr für die Berech-
tigung zum Studium. 

Demzufolge kamen die deutschen Hochschulen nicht mehr umhin, einen soge-
nannten numerus clausus8 für einen Großteil der Studiengänge einzuführen. 

In der Rechtsprechung und der Literatur herrscht darüber Einigkeit, dass ein 
bundesweiter Numerus clausus9 strengen verfassungsrechtlichen Anforderungen 
unterliegt, die vor allem durch das Grundrecht der Studienbewerber auf gleich-
heitsgerechte Zulassung zum Studium ihrer Wahl gemäß Art. 12 Abs. 1 S. 1 GG 
i. V. m. Art.  3 Abs.  1 GG geprägt werden. Gleichzeitig wird herkömmlich ange-
nommen, dass sich ein örtlicher Numerus clausus10 vor dem Grundgesetz leich-
ter rechtfertigen lässt11. In der heutigen Hochschullandschaft, die durch Schwer-
punktsetzung und Profilbildung geprägt ist, muss jedoch infrage gestellt werden, 
ob dem Interesse der Studienbewerber an der freien Wahl einer bestimmten Hoch-
schule nicht auch ein verfassungsrechtlich hoher Stellenwert beizumessen ist. In 
diesem Fall stellt das Grundgesetz an die Regelung des örtlichen Numerus clausus 
ebenfalls strenge Anforderungen. 

Zu dem zentralen Vergabeverfahren, in das ausschließlich Studiengänge mit 
einem absoluten Numerus clausus einbezogen sind12, bezog das Bundesverfas-

7	 Es handelt sich dann bei den Studienbewerbern um sogenannte in der beruflichen Bildung Quali-
fizierte. Siehe hierzu beispielsweise die entsprechenden Regelungen in Art. 45 BayHSchG, § 11 
BerlHG, § 37 Abs. 1 Nr. 2 bis 8 HmbHG und § 49 Abs. 4 HG NRW.

8	 Unter einem Numerus clausus ist eine Zulassungsbeschränkung zu verstehen. Entgegen dem 
allgemein verbreiteten Sprachgebrauch bezeichnet er nicht den Abiturnotendurchschnitt, der 
lediglich ein Kriterium bei der Bewerberauswahl bildet.

9	 Ein bundesweiter/absoluter Numerus clausus bzw. eine bundesweite/absolute Zulassungsbe-
schränkung besteht, wenn alle Hochschulen in Deutschland für einen Studiengang eine Zulas-
sungsbeschränkung vorsehen. Vgl. H.  Bahro/H.  Berlin, Das Hochschulzulassungsrecht in der 
Bundesrepublik Deutschland, 4. Aufl. 2003, S. 8 f.

10	 Ein lokaler/relativer Numerus clausus bzw. eine lokale/relative Zulassungsbeschränkung liegt 
vor, wenn ein Studiengang an einer oder mehreren, nicht aber an allen deutschen Hochschu-
len, die den Studiengang anbieten, einer Zulassungsbeschränkung unterliegt. Vgl. V. Haug, Die 
Rechtsstellung der Studierenden, in: ders. (Hrsg.), Das Hochschulrecht in Baden-Württemberg, 
2. Aufl. 2009, Kap. 5, S. 422 Rn. 1155.

11	 So spricht beispielsweise M. Sturm, Studienplatzabbau an staatlichen Hochschulen, 2012, S. 466, 
von einem „gelockerte[n] Maßstab“ bei örtlichen Zulassungsbeschränkungen. 

12	 Nach Art.  7 S.  1 StV sind derzeit in das zentrale Vergabeverfahren die Studiengänge Human-
medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin und Pharmazie einbezogen. Eine entsprechende Regelung 
befand sich vor der Ratifizierung des Staatsvertrages über die Hochschulzulassung von 2019 in 
Art. 13 Abs. 1 Nr. 2 des Staatsvertrages über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für 
Hochschulzulassung vom 5. Juni 2008 i. V. m. § 1 S. 2 VergabeVO.
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sungsgericht in seinem dritten Numerus clausus-Urteil am 19. Dezember 201713 
Stellung. Es hielt die Regelung der Bewerberauswahl teilweise für unvereinbar 
mit dem Grundgesetz. Daraufhin schlossen die Bundesländer einen neuen Staats-
vertrag über die Hochschulzulassung14, der durch die Zustimmungsgesetze der 
Länder in Landesrecht überführt wurde und zum 1. Dezember 2019 in Kraft trat. 
Dies wirft zum einen die Frage auf, ob die Vorschriften zur Bewerberauswahl im 
zentralen Vergabeverfahren nunmehr den verfassungsrechtlichen Anforderungen 
gerecht werden. Zum anderen fragt sich, ob die fortbestehenden Normen zur Be-
stimmung der Hochschulkapazitäten dem Grundgesetz entsprechen, die nicht Ge-
genstand des dritten Numerus clausus-Urteils waren. 

Schließlich ist zu überlegen, ob sich aus den Feststellungen des Bundesverfas-
sungsgerichts in dem Urteil vom 19. Dezember 2017 ein gesetzlicher Handlungs-
bedarf auch in Bezug auf die örtlichen Zulassungsverfahren ergibt. In diese Ver-
fahren sind grundsätzlich nur Studiengänge mit einem relativen Numerus clausus 
einbezogen15. Daher hängt die Beurteilung davon ab, welcher verfassungsrechtli-
che Stellenwert der freien Wahl einer bestimmten Hochschule zuzuschreiben ist. 

B.	 Verlauf der Untersuchung

Die Arbeit ist in fünf Teile gegliedert. Zu Beginn der Untersuchung werden die bei 
der Hochschulzulassung betroffenen Grundrechte beleuchtet. Die Darstellung bil-
det eine Grundlage für die Bestimmung der verfassungsrechtlichen Anforderun-
gen an den Numerus clausus. 

Der zweite Teil der Arbeit widmet sich den verfassungsrechtlichen Anforderun-
gen an die Regelung des absoluten Numerus clausus. Dabei stehen in formeller 
Hinsicht der Gesetzesvorbehalt des Art.  12 Abs.  1 S.  2 GG und ein etwaig aus 
Art. 12 Abs. 1 S. 1 GG i. V. m. Art. 3 Abs. 1 GG herzuleitendes Gebot einer bundes-
einheitlichen Regelung im Fokus. In materieller Hinsicht werden die verfassungs-
rechtlichen Maßgaben vor allem anhand des sich aus Art. 12 Abs. 1 S. 1 GG i. V. m. 
Art.  3 Abs.  1 GG ergebenden Kapazitätserschöpfungsgebots sowie des Gebots 

13	 BVerfGE 147, 253.
14	 Dem vorausgegangen war der Staatsvertrag über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung 

für Hochschulzulassung vom 5. Juni 2008, in Kraft getreten am 1. Mai 2010. 
15	 Eine Ausnahme stellt der Studiengang Psychologie dar, der zwar einem bundesweiten Numerus 

clausus unterliegt, aber in die örtlichen Zulassungsverfahren einbezogen ist. 
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